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eines oder mehrerer) seiner Kinder68. Diese Verbindung dürfte in die
Reisläuferzeit um 1520 zurückgehen; Rahn hatte 1513 oder wenig später

geheiratet. 1542–48 war jene Beziehung eigentlich nicht mehr
aktuell, ihre Erwähnung in einer Amtsrechnung nicht unbedingt ge-
boten und somit doch eher ein freundschaftliches Zeichen.

Ausblick: Handwerker und Junker – Nivellierung auf hohem Niveau

In einer Beschreibung der Führungsschicht ist der Begriff «Handwerker

» cum grano salis zu verwenden. Wer aus einer Handwerkerfamilie
stammte, aber nun – gestützt auf gewisse Honorare und ein Vermögen
von einem oder einigen Tausend Gulden – sein Auskommen als Magistrat

finden konnte und musste), der war eigentlich kein Handwerker
mehr.Wenn auf der einen Seite noch aus der Familientradition geprägte
Denkgewohnheiten bestehen mochten, so musste auf der andern Seite
auch die Ausübung herrschaftlicher Funktionen die Denkgewohnheiten
beeinflussen69. In der gesamten Führungsschicht im weitesten Sinne)
mochte das Handwerk quantitativ noch dominieren, und die engere
Führungsgruppe der halb- bis vollprofessionellen Magistraten stand zu
einemTeil durchHerkunft,Lebensgang undVerwandtschaft dem
Handwerkertum nahe, aber sie gehörte nicht mehr wirklich dazu. Guyer
vermerkt bei der Gruppierung der 14 Bürgermeister des 16. Jahrhunderts
Walder, Lavater und Müller unter denen, die «vorher Handwerker
gewesen waren»70.Lavater hat aber seinen Glasmalerberuf seit 1525 kaum
mehr ausüben können Vogt zu Kyburg, Bauherr, Säckelmeister), Müller

war von 1533 an erst Klosterobmann, dann Bauherr und damit
höchstwahrscheinlich nicht mehr Goldschmied. Walder kam
wahrscheinlich nicht direkt aus der Badestube auf den Bürgermeisterstuhl.

Auf lange Sicht können natürlich politische Entscheide das waren
in unserem Fall stets Mehrheitsentscheide) die soziale Struktur be-
einflussen, indem bestimmte, einer Gruppe oder Schicht eigentümliche
Lebensmöglichkeiten entweder ausgezeichnet oder geächtet wurden71.
Das Reislauf- und Pensionenverbot – und namentlich seine strenge
Anwendung unter dem Einfluss Zwinglis und der Tradition der Zwinglizeit

68 Kleinannli, Klein-Anna. Werner Schnyder, Die Familie Rahn von Zürich, 1951, 31ff. StAZ
Säckelamtsrechnung F III.4, 1542ff. «Gevatter» wird auch vom Vater des Patenkindes
gebraucht, Idiotikon I, Sp. 1128.

69 Morf, 18, 60.
70 Guyer, Verfassungszustände, 87.
71 Die moderne Rechtssoziologie undPolitischeSoziologie vernachlässigt diesen Zusammenhang

offensichtlich zugunsten der umgekehrten, wissenschaftsgeschichtlich aktuelleren Kausalität.
Vgl. Otto Stammer in: Wörterbuch der Soziologie, hg. von W. Bernsdorf, 1969, 818.
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dar. Als Nachfolger Walders wurde dann 1542 der ebenfalls als Diplomat

qualifizierte Johannes Haab gewählt; nach dem Ableben von Röist
gelangte 1544 Lavater auf den Stuhl des Bürgermeisters.

Fallbeispiel 7: Interessenausgleich

Ein auffallend regelmässiger Ämterwechsel bestand zwischen Hans
Rudolf Lavater und Heinrich Rahn, der 1536 die Landvogtei Kyburg,
1542 das Bauamt und 1545 das Säckelamt von Lavater übernahm, alles
Spitzenämter, deren sukzessive Ausübung eine erstrangige Qualifikation

für die Bürgermeisterkandidatur abgab. Bei einem allfälligen
raschen Ableben Lavaters wäre diese Möglichkeit eingetreten. Dass
umgekehrtRahn schon 1548 sterben würde,konnte man nicht voraussehen;
er war freilich etwas älter als Lavater65.

Nun gehörten die beiden Magistraten ganz verschiedenen Richtungen

an. Rahn war ein bekannter Söldnerführer gewesen, hatte die
Reformation eher passiv abwartend miterlebt und war erst durch den
«Müsserkrieg» wieder zu einer führenden Funktion gelangt. Auch
Lavater war einmal Reisläufer gewesen, letztmals im Papstzug von 152166,

als es noch erlaubt war;aber er hat sich in der Folge ganz an Zwingli
gehalten und genoss dessen besonderesVertrauen.Nach seinemHinschied
attestiert ihm der Annalist Sprüngli ganz besonderen Eifer gegen das
Pensionenwesen – und damit auch gegen den Reislauf67. Unter diesen
Umständen trägt derdreimalige parallele Ämterwechselzwischen Rahn
und Lavater den Charakter eines Interessenausgleichs zwischen
divergierenden Richtungen. Die in der Zwinglizeit brüskierte Gruppe von
Junkern und ehemaligen Reisläufern war durch den Ausgang des Zweiten

KappeIerkrieges quasi rehabilitiert. Die Partei der Zwinglifreunde
war zahlenmässig immer noch die stärkste Gruppe,aber durch den Miss-
erfolg Lavaters in jenem Krieg schwer angeschlagen. Sie stellte zwar
1544 den Bürgermeister, musste aber der andern Richtung den zweiten
Mann zugestehen.

War dieser Ausgleich erzwungen mehr oder weniger bösartig) und
somit nur auf Zusehen hin wirksam, oder wurde gutwillig ein irgendwie
regulierter Wettbewerb eingehalten? Wenigstens ein Indiz weist auf
diese zweite Möglichkeit hin: Rahn nannte seinen mehrmaligen
AmtsvorgängerLavaterwiederholtausdrücklich seinen «gevatter» d.h.Paten

65 Schnyder, Ratslisten, 589, 599.
66 Hier war aber Rahn nicht dabei, vgl. den Reisrodel des Piacenzer Zuges, mitgeteilt von Emil

Egli, Zwingliana Band II, 85ff.
67 Annalen Sprüngli, ZB Mskr. J 35, fol. 63.
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setzendenBesoldung für den neu geschaffenenPosten in Winterthur die
Rede ist. Der Ratschlag der Rechenherren lautete «… das derselb [
Edlibach] aller form und gstalt [nach] wie M. Jörg Müller inn sinem ampt
gehalten und besoldet werden sölle, namlich …»63 – dann folgt die Auf-
zählung der Sorten, aus denen die Besoldung von 120 «Stuck» bestand
und die dann noch um 10 Klafter Holz und Holznutzungsrechte
vermehrt wurde. «M[eister] Jörg Müller» war aber als «Obmann gemeiner
Klöster» der Kontrollbeamte über die Einkünfte sämtlicher säkularisierten

Stifter, somit auch der inWinterthur liegenden, und daher
funktionell bzw. finanztechnisch doch so etwas wie ein Vorgesetzter, auch
wenn derWinterthurerAmtmann unmittelbar dem Grossen Rat gegenüber

verantwortlich war. In der erwähnten Formulierung wird einer
Gleichheit des Ranges Ausdruck gegeben, die der Verschiedenheit der
Funktionen widerspricht.

Dieser hohe Preis, den Edlibach forderte, erweckt den Verdacht, er
sei nicht so gerne fortgegangen;und die Gewährung der Zugeständnisse
wiederum begründet die Vermutung, er sei hinauf- und hinauskomplimentiert

worden. Der Amtsantritt des Junkers in Winterthur erfolgte
nämlich zu einem ungünstigen Zeitpunkt, wenn man annimmt, dass ein
Mann, wie er es war, Aspirationen auf den Bürgermeisterstuhl hegen
konnte. Edlibach war Säckelmeister gewesen, seit 1532 hatte er Zürich
26 mal anTagsatzungen vertreten, ferner hatte er häufig in Kommissionen

mitgewirkt. Er war somit, alles in allem, bestens als Kandidat
qualifiziert. Die Frage der Nachfolge der gealterten Bürgermeister Walder
und Röist begann in den frühen 1540er Jahren aktuell zu werden, und
es ist bekannt, dass zwischen Edlibach und einem der andern Kandidaten,

Hans Rudolf Lavater, starke Spannungen bestanden64. War der
Junker aber in Winterthur, so hatte er kaum mehr eine Chance. Es gab
zwar keine explizite Vorschrift, der Bürgermeister müsse aus dem Rat
genommen werden, aber es wurde so gehalten. Somit war durch die
Ernennung Edlibachs bereits eine vereinfachende, negative Vorentscheidung

gefallen für die Wahl des Nachfolgers von Diethelm Röist, für die
theoretisch wieder ein Junker in Frage kam – und der wäre ganz klar
Hans Edlibach gewesen. Angesichts der Tatsache, dass seit 1532 die
«Reaktion» verebbt war und ein Vertrauensmann der Kirche wie Lavater

vermehrte Chancen besass, stellte die Wahl zum Amtmann in
Winterthur für Edlibach eine antizipierte und leicht gemilderte Niederlage

63 Tatsächlich war der Betrag nicht identisch; Müller erhielt mit 140 Gulden doch etwas mehr
bares Geld.

64 Jacob, 211.

185



gleich zu Steiner und Balber rascheren Aufstieg verdankte er Caspar
Thomann, dem reichen Eisenhändler und späteren Bürgermeister, der
ihn protegierte60. Zunftmeister in der anderen Ratsrotte war seit der
Rückkehr von der Landvogtei Kyburg Heinrich Thomann, der Bruder
Caspars.Mit dieser Lage hatten sich Steiner und Balber abzufinden; das
hiess, dass der Embracher Amtmann nach seiner Rückkehr im Jahre
1563 noch sechs Jahre warten musste, bis Heinrich Thomann im Sommer

1574 seine Thurgauer Landvogtei antrat und ihm den Platz als
Zunftmeister überliess. Mit Steiners Ableben am 24. September 1575
kam wieder Fridli Balber an die Reihe, der seinerseits vier Jahre auf der
Wartebank gesessen hatte er starb 1590). Dieser Fall lässt deutlich drei
Ränge unterscheiden:

1. HeinrichThomann mutmasslicher Bürgermeisterkandidat), der
höchsteVogteistellen besetzt und nach minimalen Pausen in den
Kleinen Rat zurückkehren kann.

2. Caspar Högger, der relativ früh eine sichere und einträgliche
Position erreicht, mit der Chance zum 2.Rang in der Obrigkeit)
aufzusteigen Oberstzunftmeister).

3. Jörg Steiner und Fridli Balber, die spät an die Reihe kommen,
sich sukzessive in die Kleinratsstelle teilen und lange Warte-
fristen in Kauf nehmen müssen.

Es sei hier einmal mehr betont, dass nach allen Anzeichen diese
Differenzierung von allen Beteiligten gutwillig anerkannt worden zu sein
scheint. Als Caspar Högger 1576 für sein Kornmeisteramt den zweiten
Bürgen ersetzen musste61, stellte sich Fridli Balber zur Verfügung.
Högger war seinerseits für Jörg Steiner Bürge gewesen.

Fallbeispiel 6: Aussergewöhnliche Ämterkumulation

Einen interessanten Karrierefall stellt die Ernennung des Junkers Hans
Edlibach zum ersten Amtmann in Winterthur im Jahre 1541 dar. Diese
Wahl nötigte Edlibach zumAustritt aus insgesamt neun Ämtern,die nun
an sieben verschiedene Bürger verteilt wurden!62 Es ging also unter
anderem darum, eine langsam gewachsene enorme Kumulation ab-
zubauen. Seltsam ist die Art und Weise, in der von der erstmals festzu-

60 Caspar Thomann war neben dem Schneider Hans von Wyl dreimal Bürge für Högger: StAZ
Trösterbüchlein B III.46, fol. 46, 49, 24.

61 Trösterbüchlein a.a.O. fol. 24.
62 StAZ Ratsbuch B VI.256, fol. 22–28.

184



gekehrteAnciennität, insofern der jung zum Zuge kommende Magistrat
offensichtlich bedeutenderes Format aufweist und eine steile Karriere
verspricht,der zuliebe der Ältere sich unterordnet.Ferner wurden beide
Übergeordneten tatsächlich Bürgermeister und insofern hatten jene
«Praktiken» schon ihren Sinn.

So mächtig die Kambli hier auch erscheinen mögen, so hatten sie
doch auch den «mehrer gwalt» des Grossen Rates spüren müssen. Im
Mai 1548 wurden dem Spitalmeister Rudolf Kambli Unregelmässig-
keiten in der Amtsführung vorgeworfen.Am 31.Mai fand darüber eine
Verhandlung vor Rät undBurgern statt;«anfangs sassen die burger [
Zulassung der Anklage], volgends die reth [Untersuchung], darnach wider
die burger [urteilende Behörde]»58 – eine anstrengende, dramatische
Sitzung also. Bei dem grossen Einfluss der Familie musste befürchtet
werden, dass bei längerer Untersuchung sich kollegiale Indulgenz
durchsetzen würde. Das Todesurteil durch den Grossen Rat hat etwas
von Panik an sich59, und die Heimlichkeit der Vollstreckung bereits am
2. Juni entsprach dem nicht ganz korrekten Verfahren. Mit der schnellen

Sühne war indessen die Familie wieder völlig entlastet.
Abschliessend sei noch darauf hingewiesen, dass auch Zwingli aus

einer solchen Unterordnung Nutzen gezogen hatte. Bei seiner Berufung
nach Zürich war er «bloss» Leutpriester. Zum privilegierten Chorherrn
am Grossmünsterstift avancierte er 1521 durch den Verzicht von Heinrich

Engelhart, der dafür die Stelle als Leutpriester am Fraumünster
erhielt.

Fallbeispiel 5: Feine Rangunterschiede

Die beiden Weber-Zunftmeister natalis) Jörg Steiner und Fridli Balber
lösten sich in ihrem Amt 1561/62 und wieder 1574/75 ab. Das erste Mal
kam Balber zum Zuge durch die Wahl Steiners als Amtmann in
Embrach, das zweite Mal durch denTod Steiners. Balber trat seinerseits
zurück, als er 1565 den Augustiner-Amtmann Caspar Högger ablöste, der
an seiner Stelle Zunftmeister wurde. – Da Högger bereits als einfacher
Zwölfer ins Augustineramt gelangt war und in der Folge bloss noch
Ämter übernahm, die sich mit dem Sitz im Kleinen Rat vereinbaren
liessen Kornmeister und Pfleger des Siechenhauses an der Spanweid,
ferner 1575 Oberstzunftmeister), blieb er ohne Unterbruch auf seinem
Zunftmeisterposten bis zu seinem Tod im Jahre 1592. Seinen im Ver-

58 StAZ Kundschaften A 26.2, Nr. 73; Ratsmanual B II.70, 46.
59 ZB, Handschriften Ms. Z II Promptuar Keller-Escher, Band 4, Kambli.
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Die Subordination von Hans Grundler unter die Brüder Kambli ist hier
ganz offensichtlich. Sie wird verständlich, wenn man die Geltung der
Familien berücksichtigt, die sich imAnteil am Regiment abbildet.Die 148
Amtsperioden der Kleinräte aus der Gerberzunft von 1532 bis 1575
inklusive) verteilen sich ganz ungleichmässig auf eine Gruppe von

Magistratsfamilien und eine kleine Gruppe von Einzelgängern:

Familie Kambli Vater Ulrich, 3 Söhne) 36 Amtsperioden
Familie Leemann Vater Rudolf, 1 Sohn, 2 Vettern) 35

Familie Breitinger 2 Brüder,1 Onkel) 41
Familie Lochmann Heinrich) 24
total 136

Die restlichen 12 Amtsperioden verteilen sich noch auf vier einzelne
Männer, zwei davon gehören Familien an, die über ein gewisses
Ansehen verfügten, nämlich Marx Schwytzer und Jakob Wegmann. Die
zwei folgenden Zunftmeister dagegen sind überhaupt die einzigen ihres
Geschlechtes im Kleinen Rat: Jakob Kummer gelangte 1546 nach drei
Amtsperioden für zwei Jahre auf die nicht besonders dankbare) Landvogtei

Maggiatal. Unser Hans Grundler schliesslich war Ende 1552 als
homo novus Zunftmeister geworden. Sein eigenes Vermögen war
gering56, doch da er die Witwe des 1531 gefallenen Jakob Leemann geheiratet

hatte und als Vormund ihrer Kinder über die laufenden Erträge
ihres Vermögens verfügen konnte, mochte er sich eine Kandidatur als
Zunftmeister leisten.

Grundler trat zugunsten der «Familie» Kambli zurück, die Brüder
Kambli wiederum sorgten unter sich für eine zweckmässige Ablösung.
Hans unterstützte die Ernennung Konrads zum Landvogt noch durch
seine Bürgschaft57. Dass Hans Kambli grosses Interesse hatte,als
Zunftmeister rasch in den Kleinen Rat zurückzukehren, geht daraus hervor,
dass er nach drei Jahren den verstorbenen Oberstzunftmeister Felix
Peyer ersetzte, dies wiederum war eine gute Ausgangsposition für die
Kandidatur als Bürgermeister. Grundler blieb als Zwölfer der Gerberzunft

im Grossen Rat bis zu seinem Tod im Jahre 1565.
Den beiden Fällen Haab-Gessner und Kambli-Grundler sind

abgesehen von der Subordination zwei Züge gemeinsam: Es spielt eine um-

56 StAZ Schirmbuch B VI.334, fol. 8; anno 1534 betrug das Vermögen der Stiefkinder 1330 Gulden,

dasjenige Grundlers ist nicht genau bekannt. Er besass ein halbes Haus mit einer Hypothek

von 50 Gl. und war nicht imstande, seiner Frau eineWitwenrente auszusetzen. Er hinterliess

ihr bloss den Hausrat und eine Abfindung von ganzen 20 «Stuck» Naturalien. StAZ
Gemächtbuch B VI.313, fol. 149 1560).

57 StAZ Trösterbüchlein B III.46, fol. 3.
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als «stillstehender» Oberstzunftmeister,so dass ervondiesemAmt nicht
formell zurücktreten musste.

Nun war der Nachfolger im Natalrat, Hans Wegmann, selber ein
Mann mit Ehrgeiz er wurde später auch Oberstzunftmeister). So trat
bei der Rückkehr Haabs aus Rheineck der 21 Jahre ältere Andreas
Gessner, Zunftmeister im Baptistalrat, beiseite. Interessant ist hier der
Umstand, dass Gessner den «stillstehenden» Oberstzunftmeister Haab
auch in der Rechnungsprüfungskommission für das Bau- und das Sihlamt

vertrat55; das bestätigt den Charakter der Stellvertretung.Schon zwei
Jahre später wurde Haab Bürgermeister anstelle von Heinrich Walder;
Gessner kehrte in sein Zunftmeisteramt zurück und überlebte hier den
Bürgermeister (+ 1560) noch um sieben Jahre.

Fallbeispiel 4: Magistraten-Familie und Homo novus

Zunft zur Gerwe:

Jahr Zunftmeister natalis Zunftmeister baptistalis

1556 Hans Grundler Hans Kambli, designierter
seit 1553) Landeshauptmann des

Stifts St. Gallen zu Wil
quasi Landvogt für zwei

Jahre);Amtsantritt Ende
November 1556. Rücktritt
als Zunftmeister.

1557 Hans Grundler
Anf. Juni Zunftbott wählt

Stoffel Breitinger

Anf. Dez. Verzicht Grundlers,
Wahl von Konrad Kambli

1558 Konrad Kambli,designierter
Landvogt von Greifensee

1558 11. Juni Stoffel Breitinger
Nov.) Rückkehr von

Hans Kambli ausWil
Anf. Dez. Verzicht von Konrad Kambli

Amtsantritt in Greifensee,
Fastnacht 1559)

Zunftbott wählt Hans Kambli
1559 Hans Kambli Stoffel Breitinger

55 StAZ Ratsbuch B VI.254, fol. 160. Dass er an zweiter Stelle, gleich nach dem Bürgermeister
figuriert, hat demnach mit der Anciennität nichts zu tun.

181



den führenden Politikern der späteren Zwinglizeit; ein weiterer Bruder
war Abt des Klosters Fischingen gewesen52. Die Wahl zum Eidgenössischen

Landvogt in Sargans Amtsantritt Ende Februar 1532) nahm
Ulrich Stoll die Möglichkeit, am Zunftbott von Anfang Dezember 1532
wieder zu kandidieren. Da sein Bruder bereits in der anderen Ratsrotte
sass, konnte er nicht, wie das sonst meist geübt wurde, auf gut Glück in
die Vogtei ziehen und auf eine nachfolgende Wahl zum Ratsherrn
hoffen. Somit war eine Verabredung nötig, wonach der an seiner Stelle
gewählte Meister Rudolf Schwytzer nach einer Amtsdauer zurücktreten

würde. Eine solche Verabredung war einfach zu treffen und
konnte weit weniger als «Praktik» verfolgt werden, als wenn Stoll
seinen Interims-) Nachfolger mit irgendwelchen Manövern bei der
Wahl erst wieder hätte verdrängen müssen. Wir können als sicher
annehmen, dass es sich hier um eine gütlich verabredete, aber doch
informelle Stellvertretung handelte.Schwytzer scheint sich im übrigen das
Vertrauen der Zunft erworben und erhalten zu haben; auch er gehörte
zu einer Familie, deren Aktivität in der Obrigkeit anerkannt war53. So
wurde er nach dem Ableben Ulrich Stolls auf Natalis 1542 dessen
definitiver Nachfolger. Dass er bereits nach zwei Amtsdauern zum
Fraumünsteramt wechselte, lag kaum in seiner ursprünglichen Absicht, denn
dieser Posten wurde vorzeitig frei, weil der bisherige Amtmann, Hans
Kolb,wegenEhebruchs Persona non grata gewordenwar54.Als Ratsherr
freier Wahl kehrte Schwytzer 1551 in den Kleinen Rat zurück.

Fallbeispiel 3: Subordination im Dienst einer Bürgermeister-Karriere

Dass der 1503 geborene Johannes Hans) Haab bereits mit 20 Jahren als
Zwölfer der Saffranzunft Mitglied des Grossen Rates wurde und bloss
sieben Jahre später Zunftmeister im Natalrat, lässt auf ungewöhnliche
Fähigkeiten schliessen.Als er zum Landvogt der Gemeinen Herrschaft
Rheintal gewählt wurde, mit Amtsantritt im Februar 1538, stellte sich
ihm das gleiche Problem wie Ulrich Stoll, nur aus anderen Gründen:
Haab war seit 1532 Oberstzunftmeister und wollte es bleiben, um sich
für eine künftige Bürgermeisterwahl Heinrich Walder war um die siebzig

Jahre alt) gute Chancen zu schaffen. Da er als möglicher Kandidat
gelten musste, sah man auch ein, dass er möglichst keine Amtspause im
Kleinen Rat auf sich nehmen sollte. In die Zeit seinerVogtei fiel das Jahr

52 Jacob 187ff., 272. Willy Keller, Die Benediktinerabtei Fischingen im Zeitalter der Glaubensspaltung.

Beiheft 3 der Zs. f. schweiz. Kirchengeschichte, 1946, 23.
53 Es gibt sieben Kleinräte dieses Namens im 16. Jahrhundert.
54 StAZ Ratsbuch B VI.256, fol. 176.
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stätigt die Annahme einer grösseren zeitlichen Belastung der Zunft-
meister.An jener Sitzung in einer Epoche,da der Grosse Rat sich ohnehin

überfordert sah, waren von den vierzehn Ratsherren der Zünfte und
der Constaffel ganze zwei anwesend 14%), von den Zunftmeistern
dagegen zwölf, also 50%, die Oberstzunftmeister Binder, Ochsner und
Thumysen) sogar vollzählig. – Ein wesentlicher Vorteil des Zunft-
meisteramtes lag in der Chance, Oberstzunftmeister zu werden. Aber
das warblossvon Bedeutung für Leute mitbesonderem politischen
Ehrgeiz. Somit bestanden gute Gründe, das Amt des Zunftratsherrn
vorzuziehen. Es fällt auf, dass der bürgerliche Zweig der Escher, die Escher
vom Glas, die ja die Möglichkeit gehabt hätten, als Zunftmeister
Karriere zu machen, sich allein auf Ratsherrensitze beschränkten51.

Am Widder-Zunftbott Anfangs Juni 1528 verzichtete der seit drei
Jahren amtierende Zunftmeister Hans Jäckli auf eine erneute Kandidatur.

Er zielte statt dessen auf den Sitz des der Widderzunft zustehenden
Ratsherrn. Dieser Wechsel verbesserte seine Chancen für die Wahl zum
Landvogt von Grüningen.An seiner Stelle wurdeder bisherige Ratsherr
Lenz zur Eych Zunftmeister der Metzger und Viehhändler. Und eine
Woche später wählte der Grosse Rat Hans Jäckli zum Ratsherrn der
Widderzunft im Baptistalrat formelle Amtszeit 2. Halbjahr 1528) und
ernannte ihn gleichzeitig zum Landvogt, mit Amtsantritt im Frühjahr
1529. Darauf folgte ihm als neuer Zunftratsherr am 12. Juni 1529 Hans
Holzhalb. Zwei Jahre später, am Meisterbott anfangs Juni 1531 verzichtete

Lenz zur Eych auf eine Kandidatur. Da diese Wahlversammlung
eineWoche oder mehr vorderWahlsitzung des Grossen Rates stattfand,
tat er dies zweifellos in der sicheren Erwartung, im Grossen Rat dann
zum Zunftratsherrn gewählt zu werden.Das war denn auch der Fall, und
Lenz zur Eych verblieb noch über 20 Jahre auf der Ratsherrenbank.Als
Zunftmeister wurde er vom wohlhabenden Hans Holzhalb abgelöst.
Das ganze Wechselprozedere erfolgte so fugenlos, dass sich der
Eindruck einer gütlichen Absprache aufdrängt. Dasselbe Bild ergeben
ähnliche Wechsel in der Safranzunft 1530 Jakob Werdmüller), in der
Schmidenzunft 1532 Itelhans Thumysen – Heinrich Kramer) und
wiederum in der Saffran 1588 Jakob Haab).

Fallbeispiel 2: Subordination zur Stellvertretung

Ulrich Stoll,seit 1523 als Zunftmeister der Zimmerleute im Natalrat,
gehörte mit seinem Bruder Rudolf Zunft-Ratsherr im Baptistalrat) zu

51 Erstmals 1612 natalis war ein Escher Zunftmeister, und zwar der Meisen.
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z.B.Todesurteile fällte),und der übrigen Zeit, da der Zunftmeister oder
Ratsherr einfach sonst im Rate sass «beid Rät» oder auch fehlen
mochte und während der keine Ersatzwahlen vorgenommen wurden.

Aus Analysen einzelner Fälle lässt sich die Regelhaftigkeit des
Karriereverhaltens in der Führungsschicht und das Bestehen einer
informellen Hierarchie ableiten. Was die politische Struktur des alten
Zürich nach Zwinglis Reformation anbelangt, so darf sie nicht zu sehr
aus modern-eglitärer Perspektive als «Widerspruch» zwischen
quasidemokratischem Verfassungsideal und oligarchisch-plutokratischer
Praxis interpretiert werden.Wenn doch der Geschworene Brief über die
Zunftzugehörigkeit von Bürgermeister, Obersten Meistern, Säckelmeistern,

Ratsherren freier Wahl, Tagsatzungsgesandten und Verordneten
nichts vorschrieb, so lag es durchaus in der Konzeption seiner Urheber,
dass Constaffel und obere Zünfte an diesen Chargen einen grösseren
Anteil haben mochten. Man wusste 1498 zweifellos um die Voraus-
setzungen politischer Aktivität, die eben nicht gleichmässig vorhanden
waren. Was sich dann ergab, war somit keineswegs «ein ganz anderes
Bild vom Kräftespiel innerhalb der zürcherischen Obrigkeit, als es die
Geschworenen Briefe haben wollten»49, sondern nüchterne Politik als
Kunst des Möglichen.

Fallbeispiel 1: Wechsel Zunftmeister – Zunftratsherr

Dem Ratsherrn haftete imVergleich zum Zunftmeister noch etwas
Vornehmeres an, insofern er zu der historisch älteren Formation unter
«minen herren» gehörte. Ratsherren genossen die Erleichterung, ohne
Verzicht auf ihren Sitz für zwei Jahre eine eidgenössische Vogtei
übernehmen zu können. Ferner waren sie allein dem Grossen Rat gegenüber

verantwortlich, in der jährlichen «Umfrage» auf Grund derer sie
bestätigt wurden. Im Unterschied dazu war dem Zunftmeister ein
grösseres Engagement auferlegt. Sein Amt war nicht nur zeitlich,
sondern auch finanziell aufwendiger. RichtigeWahlkämpfe am Meisterbott
kamen zwar selten vor, aber doch häufig genug, dass die Erinnerung an
sie nicht aus dem Menschengedenken verschwand. Nach der Wahl war
ein Essen zu spendieren, und während der Amtszeit hatte der Zunft-
meister als Berater und quasi Advokat seinen Zunftgenossen zur
Verfügung zu stehen. Die einzige Präsenzliste50 des Grossen Rates, die uns
überhaupt bekannt ist, diejenige vom Dienstag, den 20. Juni 1525, be-

49 Morf, 3ff., bes. 17f.
50 StAZ Ratsbuch B VI.248, nach fol. 258 eingelegtes Heftchen.
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Freiamt, das dank der geographischen Nähe von Zürich aus verwaltet
werden konnte), sie blieben indessen als «Zwölfer» ihrer Zunft Mit-
glieder des Grossen Rates «Burger» Die Besetzung dieser Ämter
führte im Kleinen Rat jährlich zu etwa zwei Mutationen, die sich auch
im Grossen Rat und an den Zunftbotten auswirkten. Wenn ein
Zunftmeister Landvogt wurde oder Klosteramtmann, so stand sein Ratssitz
zur Disposition, und es rückte ein «Burger» des Grossen Rates nach,
häufig der bisherigeVogt oderAmtmann, sofern es sich um Zunftgenossen

handelte, oder wenn ein Ratssitz freier Wahl zur Verfügung stand. –
Dazu kamen die Mutationen infolge Todesfalls; ihr Durchschnitt betrug
unmittelbar nach 1531 nicht ganz zwei Verjüngung infolge der
Kriegsverluste!), ab 1550 etwa drei.

Nach Ablauf der Amtszeit versuchten die heimkehrenden Vögte
oder Amtleute wieder in den Rat einzusteigen. Bereits die Wahl zum
Verwaltungsamt war eine Qualifikation; und sofern der betreffende
Magistrat sich bewährt hatte, wäre es unökonomisch gewesen, ihn
kaltzustellen. Er kam auf eine Art von «Wartebank» unter den Zwölfern
bzw.Achtzehnern der Constaffel) im Grossen Rat. Die Zeit, die er dort

nach dem Ende seines zwei- oder sechsjährigen Verwaltungsamtes
verbringen musste,bis er wieder in den Kleinen Rat eintreten konnte, hing
natürlich nicht allein von seiner eigenen Qualität ab; es musste auch
überhaupt ein Sitz frei werden.Eine besondereAuszeichnung liegt dann
darin, dass für besondere Leute auch ein Sitz frei gemacht oder frei
gehalten, bzw. stellvertretend besetzt wurde. Solche mehrschichtigen
Mutationen waren von grosser Bedeutung für Leute mit anspruchsvoller

Karriere. Ein Beispiel dafür gibt der Amtstausch von Hans Rudolf
Lavater und Heinrich Rahn im Jahre 1536. Im Frühjahr kehrte Lavater
Gerwe) von der Kyburg zurück.Schon im Juni des Vorjahres war Rahn
Meise), Ratsherr freier Wahl, zu seinem Nachfolger ernannt worden,

und auf den Johannistag 1536 nahm der Zurückkehrende diesen Ratssitz

ein. Somit erlitt seine Karriere keinen Unterbruch.
Der «Sesseltanz» konnte sich wegen der halbjährlichen Amtsdauer

der Ratsrotten über anderthalb Jahre hinziehen, und die Revirements
spielten sich in kleinem Kreis ab, abgesehen von der formellen Wahl
durch den Grossen Rat. Dieser Umstand erleichterte Vereinbarungen –
aber auch verbotene Praktiken, weshalb man im 17. Jahrhundert mehr
und mehr zur «schnellen Wahl» d.h. sofortiger Ersatzwahl, überging,
ohne den Beginn der formellen Amtszeit, natalis oder baptistalis ab-
zuwarten. Im 16. Jahrhundert dagegen unterschied man noch streng
zwischen der eigentlichen «Amtszeit» dem Natal- oder Baptistal-Halbjahr

wo die jeweilige Ratsrotte als Kriminalgericht alleine amtete und
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würde: «know how» «gewusst wie»47. Die Grenze zwischen den Bedeutungen

ist fliessend,undes ist deshalb die Möglichkeit zu prüfen,ob nicht
auch vernünftige, nützliche Verabredungen denkbar sind, selbst wenn
die Zeitgenossen dafür keinen unverdächtigen Namen fanden. Wir
haben zunächst einmal die Tatsache zu beachten, dass sich die verbotenen

Praktiken in einer ganz bestimmten sozialen Struktur abspielen: Sie
gehen aus von Angehörigen der Elite und zielen darauf ab, die Zustimmung

möglichst vieler Wähler, «gemeiner Zunftgenossen» zu erlangen.
Ein derart vor dem Zunftvolk geäusserter Ehrgeiz widersprach den
Prinzipien des Gemeinwohls und der Kollegialität; die Beeinflussung
der Wähler durch Propaganda sodann widersprach der eidlich gebotenen

Gewissenhaftigkeit.Anders zu betrachten sind jedochVerabredungen,

die nicht dieWahl selbst,also dasVerhältnis zwischen Kandidat und
Wählern betreffen, sondern unter verfassungsrechtlich gleichrangigen
Kandidaten stattfinden. Hier konnte es sich gerade darum handeln,
Kollegialität zu üben und Ehrgeiz zu verwalten, eventuell zu begrenzen.
So gewiss üble Praktiken immer wieder bestraft wurden, so sind doch
geregelte Revirements offensichtlich. Die Führungsschicht hatte ihre
Spielregeln. Deren Unterschied gegenüber den üblen Praktiken besteht
darin, dass sie sich auf das Verhältnis der Kandidaten unter sich be-
ziehen48 und somit sozialstruktureller Natur sind.

Die 48 Mitglieder des Kleinen Rates besetzten die zürcherischen
Vogtei- und Schaffnereistellen zu über 70%;die bedeutendsten:Kyburg,
Grüningen, Eglisau und Wädenswil, Fraumünster und Rüti, sogar
ausschliesslich. Die Amtsdauer betrug generell 6 Jahre. Erst im 17.
Jahrhundert verminderte sich derAnteil des Kleinen Rates, und zwar infolge
der Verbreiterung der Führungsschicht durch den wirtschaftlichen
Aufschwung. Unmittelbar nach dem zweiten Kappelerkrieg war der
Anteil ebenfalls etwas geringer gewesen. Die Besetzung der
gemeineidgenössischen Vogteien Baden, Freiamt,Thurgau,Sargans,Rheinthal,
Lugano, Locarno, Maggia und Mendrisio an deren Erwerbung bzw.
Eroberung Zürich beteiligt gewesen war) stand von Anfang an den
Angehörigen des Kleinen Rates allein zu. Hier betrug die Amtdauer
bloss zwei Jahre, darum wurden die vom Grossen Rat ernannten
Ratsherren bloss von den Sitzungen beurlaubt, mussten aber nicht zurücktreten;

dagegen hatten die als quasi-Volkstribunen von den Zünftern
gewählten Zunftmeister ihren Sitz aufzugeben ausgenommen beim

47 Vgl. den mundartlichen Ausdruck «Prattig» für den Bauernkalender mit seinen Wetterregeln,
Planetenständen und zahllosen «praktischen» Ratschlägen.

48 Guyer, Verfassungszustände, 60.
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